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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 

 
ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 

Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 
 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Die Bauschuttdeponie ist derzeit geschlossen 

 
Handy-Nr. des Bürgermeisters und Vorsitzenden des Wasserzweckverbandes: 0151/158 43 156 

 

Dienststunden Zweckverband zur Wasserversorgung Urspringer Gruppe: 
Öffnungszeiten: Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr  

Telefon-Nr. Geschäftsstelle: 09396-993 0093 
E-Mail: info@urspringer-gruppe.de 

Außerhalb der Öffnungszeiten kann eine E-Mail mit Rückrufdaten hinterlassen werden, wir rufen Sie 
dann schnellstmöglich zurück! Störungsnummer – Wasserversorgung: 0800 49 50 69 7 

 
 

11.02.2025 TREFF60PLUS – ÖSCHPRINGE HELAU 

12.02.2025 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

13.02.2025 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

13.02.2025 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 

15.02.2025 FÄLLIGKEIT VERBRAUCHSGEBÜHREN, GEWERBESTEUER 

16.02.2025 MV URSPRINGEN - MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

18.02.2025 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

21.02.2025 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGBLATTES 

22.02.2025 FASCHINGSABEND  - GRASSHOPPERS 

01.03.2025 KINDERFASCHING – ELTERNBEIRAT KITA LÖWENZAHN 

14.03.2025 OFFENES SINGEN – FFB 
 

mailto:info@urspringer-gruppe.de


GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 14.11.2024 
 

TOP  1.1 Information über die Beschaffung neuer Einsatzjacken für die Freiwillige 
Feuerwehr Urspringen 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 17.10.2024 wurde durch den Gemeinderat Urspringen beschlossen, 
dass für die Freiwillige Feuerwehr Urspringen neue Einsatzjacken zu einer Bruttosumme von insgesamt 
20.230 € bei der Fa. Metzler Feuerschutz aus Waldbüttelbrunn beschafft werden. 
 
Die Kosten werden jeweils zur Hälfte auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt. 
 

zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  2 
Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag zum Neubau eines 
Wildaufbruch- und Zerwirkhauses; Bauort: Fl. Nr. 336, Castellstraße, Gem. 
Urspringen 

 
Beiliegend übersenden wir den o. g. Bauantrag zur Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Ge-
meinderat. Der Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 

 Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das Vorhaben ist 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä-
che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

 In direkter Umgebung wurden bereits vergleichbare Gebäude errichtet.  
 Der notwendige Stellplatz soll auf dem Baugrundstück errichtet werden.  
 Da die Abstandflächen nicht vollständig auf Fl. Nr. 355 zum Liegen kommen, ist eine Abstandflächen-

übernahme für Fl. Nr. 309/1 erforderlich. Die entsprechenden unterzeichneten Formulare lagen dem 
Bauantrag bereits bei.  

 Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig. 
 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zum Neubau eines Wildaufbruch- und Zerwirkhauses, Bauort: Fl. Nr. 336, Castell-
straße, Gem. Urspringen werden keine Einwendungen vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben 
nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 1   

 
Gemeinderat Christian Rauch nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Beratung und Beschlussfas-
sung teil. Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 

TOP  3 

Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag Umbau Wohnhaus mit 
Abtrennung neuer Wohneinheit, Umnutzung landw. Nebengebäude zu priv. 
Abstellräumen, Neubau 3 Fertiggaragen, Abbruch Hühnerstall; Bauort: Fl. Nr. 
356, Hauptstr. 5, Gem. Urspringen 

 
Beiliegend übersenden wir den o. g. Bauantrag zur Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Ge-
meinderat. Der Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 

 Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das Vorhaben ist 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä-
che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

 
 



 
 Die notwendigen Stellplätze sollen auf dem Baugrundstück errichtet werden.  
 Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig. 

 
Die Frage eines Gemeinderates zwecks baulicher Besonderheiten bei Parkplätzen am Bach beantwortet  
Bürgermeister Volker Hemrich, dass der Bauantrag bereits im Landratsamt eventuell vorab geprüft wurde und 
dieses anscheinend keine Einwände erhoben hat. 
 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag Umbau eines Wohnhauses mit Abtrennung einer neuen Wohneinheit und Umnutzung 
der landwirtschaftlichen Nebengebäude zu privat genutzten Abstellräumen, Neubau dreier Fertiggaragen, Ab-
bruch eines Hühnerstalls und Errichtung von 5 Stellplätzen, Hauptstraße 5, Gem. Urspringen werden keine 
Einwendungen vorgebracht.  
Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 1   

 
Gemeinderat Alfred Schmitt nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Beratung und Beschlussfas-
sung teil. Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 
TOP  4 Vereinspauschale 2024 - Förderung des außerschulischen Sports 

 
Mit Schreiben vom 15.10.2024 informiert das Landratsamt über die staatliche Förderung des außerschuli-
schen Sports (Sportvereine). Das Bayer. Staatsministerium des Innern für Sport und Integration hat den Wert 
einer Mitgliedereinheit (ME) auf 0,40 € (2023: 0,60 €) festgelegt. 
 
Der Landkreis beteiligt sich wieder mit 0,13 € pro ME an der Förderung. Die Gemeinden werden gebeten sich 
ebenfalls zu beteiligen. 
Für das Jahr 2024 wurden 5.360 Mitgliedereinheiten ermittelt. Der TSV wurde im Beschluss zur Förderung der 
Jugendarbeit in Vereinen nicht bedacht (GRS 11.01.2024). 
 
Analog der Landkreisförderung wurden dem TSV in der Vergangenheit folgende Zuschüsse gewährt: 
 
Jahr ME Förderung 
2019 4.566 600 € 
2020 4.744 600 € 
2021 4.744 620 € 
2022 4.744 620 € 
2023 4.744 620 € 

 
Orientiert an der Landkreisförderung ergibt sich bei 5.360 ME eine Förderung in Höhe von 696,80 € (5.360 ME 
*0,13 €). Es wird eine Förderung des außerschulischen Sports in Höhe von 700,- € vorgeschlagen. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass sich aufgrund des Energiekostenzuschusses der Betrag im Jahr 
2023 erhöht wurde.  
 
Beschluss: 
Analog der Sportförderung durch den Landkreis beteiligt sich die Gemeinde an der Förderung und gewährt 
dem TSV einen Zuschuss in Höhe von 700,- €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 12  Nein 0  Anwesend 12   

 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 
 
 
 



 
TOP  5 örtliche Rechnungsprüfung 2023 - Feststellung der Jahresrechnung 

 
Feststellung der Jahresrechnung 2023 
 
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023 fand am 17.10.2024 statt. 
 
Der Gemeinderat von Urspringen wird gebeten das Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2023 
der Gemeinde Urspringen zur Kenntnis zu nehmen, zu beraten und die Jahresrechnung 2023 gemäß Art. 102 
Abs. 3 GO, festzustellen. 
 
Rechnungsprüfungsvorsitzender Paul Nätscher dankt den Rechnungsprüfern, die während der Arbeitszeit sich 
Zeit genommen haben und in der VG Marktheidenfeld die Rechnungen geprüft haben. Gemeinderätin Simone 
Mahler hat die Schriftführung übernommen. 
 
19.45 Uhr Gemeinderat Andreas Burk nimmt an der Sitzung teil. 
 
Rechnungsprüfungsvorsitzender Paul Nätscher erklärt, dass zum 2. Mal die Prüfung an den Computern durch-
geführt wurden. Frau Bamberger und Frau Schieber haben sehr gute Vorbereitung von der VG-Seite geleistet. 
 
Folgende Beanstandungen, Einwendungen bzw. Anmerkungen wurden lt. Beiblatt festgestellt: 
 
1. Buchung eines Kleinbetrages in Höhe von 0,70€ (Erstattung einer Ausgabe von Bgm.) 
      
Anmerkung: Wegen des hohen Buchungsaufwandes sollten Kleinbetragsausgaben künftig gesammelt und 
zusammen abgerechnet werden. 
 
2. Der Prüfungsausschuss fragt nach, ob mit den Mitarbeitern in Bezug auf Urlaub und Mehrstunden Verein-
barungen getroffen worden sind. Eine fehlende Vereinbarung sollte unbedingt erstellt werden. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass die vielen Überstunden und Urlaubstage bei einem Gemeindear-
beiter angefallen sind, der sich über längere Zeit im Krankenstand befindet. So bald er aus dem Krankenstand 
zurückkehrt, müssen die Urlaubstage und Überstunden genommen werden. Derzeit wird bei den Gemeindear-
beitern darauf geachtet, dass keine größere Zahl an Überstunden anfällt, oder diese zeitnah abgefeiert wer-
den.  
 
3. Klärung und ggf. Ausbuchung der alten Stundungsfälle für landwirtschaftlich genutzte oder unbebauten 
Grundstücke. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich hat bereits mit Frau Schieber darüber gesprochen. Hier handelt es sich um Alt-
fälle aus den 80er und 90er Jahren. 
 
Paul Nätscher meint, dass hier eine Wiedervorlage im nächsten Jahr erfolgen soll. 
 
4. Kündigung der verpachteten Flächen und Neuausschreibung. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass alle Pachtverträge auf gleiche Laufzeiten gebracht wurden und 
dann soll/kann alles auf einmal ausgeschrieben werden.  
 
Die Pachtverträge sollen im nächsten Jahr neu ausgeschrieben werden und dann nur für die kürzeste Pacht-
zeit (6 Jahre). 
 
5. Die Spendenliste der Feuerwehr Urspringen aus dem Jahr 2011 soll aufgelöst werden da die Spendengel-
der nicht übertragen wurden. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, dass das Geld eigentlich längst übertragen werden sollte. 
 
6. Optimierung der Gestaltung des Gemeindeblattes um Kosten zu sparen. 
Die Ankündigungen der Vereine sollten auf einem Blatt geviertelt werden um Kosten für das Mitteilungsblatt 
einzusparen. -Vorschlag der Rechnungsprüfung die Anzeigen für Vereine auf ¼ Seite zu reduzieren. 
 



 
Bürgermeister Volker Hemrich informiert was eine Seite kostet. Andere Kommunen haben ½ Seite für die Ver-
eine kostenfrei, ganze Seiten kosten und werden in Rechnung gestellt. Bürgermeister Volker Hemrich erklärt, 
dass es allerdings jetzt erstmal so bleibt, bis er die Vereine hierüber in einer Vereinssitzung informieren kann. 
 
Im Gemeinderat wird diskutiert, wie andere Gemeinden das Mitteilungsblatt handhaben bzw. finanzieren (z. B. 
durch Werbung). Nach eingehender Diskussion wird vereinbart, in der nächsten Gemeinderatsitzung verschie-
dene Mitteilungsblätter von anderen Gemeinden vorzulegen und zu besprechen, ob und wie das Mitteilungs-
blatt in Urspringen in Zukunft gestaltet werden soll, um hierfür die Kosten zu reduzieren. 
 
7. bei Stornierungen und Erlässe von Mahngebühren und Säumniszuschlägen fehlten teilweise die Informatio-
nen zum Zahlungspflichtigen und die Informationen zur Begründung des Stornos oder des Erlasses.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich hat sich von der VG erklären lassen, wie es dazu kommt. Durch Überschnei-
dung bei Zahlungseingang und Mahnschreiben. 
 
Zu Nr. 1 bis 7 – die zuständigen Fachbereiche wurden mit Mail vom 06.11.2024 auf die Beanstandungen hin-
gewiesen und gebeten die Anregungen hierzu in Kürze umzusetzen. 
 
Die Mail vom 06.11.2024 wurden dem 1. Bürgermeister und dem Vorsitzenden des Rechnungs-prüfungsaus-
schusses zur Kenntnis gegeben. 
 
Nachdem es keine Fragen und Anregungen zu den vorgelegten Feststellungen des Rechnungsprüfungsaus-
schusses gab, dankte Bürgermeister Volker Hemrich den Rechnungsprüfungsausschuss für die geleistete Ar-
beit.  
 
Beschluss: 
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023 vom 17.10.2024, wurde bekanntgegeben. 
Die im Haushaltsjahr 2023 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüber-
schreitungen) werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinderatsbe-
schlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt. 
Die Jahresrechnung für 2023 wird, gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 
 
Feststellung des Ergebnisses (gemäß § 79 KommHV) 

 
 

Verwaltungs- 
Haushalt   € 

Vermögens- 
Haushalt   € 

Gesamt- 
Haushalt   € 

1.1 Solleinnahmen 3.454.679,66 1.771.569,68 5.226.249,34 
1.2 (+) Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 200.000,00 200.000,00 
1.3 (-) Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 
1.4 (-) Abgang alter Kasseneinnahmereste 366,55 0,01 366,56 
 
1.5 Summe bereinigter Solleinnahmen 

 
3.454.313,11 

 
1.971.569,67 

 
5.425.882,78 

    
1.6 Sollausgaben 3.454.313,11 1.971.569,67 5.425.882,78 
1.7 (+) Neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 
1.8 (-) Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 
1.9 (-) Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 
 
1.10 Summe bereinigter Sollausgaben 

 
3.454.313,11 

 
1.971.569,67 

 
5.425.882,78 

Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen 
Abzüglich bereinigter Sollausgaben (Fehlbetrag) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
TOP  6 örtliche Rechnungsprüfung 2023 - Entlastung der Jahresrechnung 

 
Entlastung der Jahresrechnung 2023 
 
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023 fand am 17.10.2024 statt.  
 
 



 
Der Gemeinderat Urspringen wird gebeten,  
nach der Feststellung der Jahresrechnung 2023,  
in öffentlicher Sitzung über die Entlastung der Jahresrechnung 2023 
gem. Art. 102 Abs. 3 GO zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 
Der Jahresrechnung der Gemeinde Urspringen, für das Haushaltsjahr 2023, wird mit den in früheren Beschlüssen 
festgestellten Ergebnissen gemäß Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung erteilt. 
 
Anmerkung: Der Bürgermeister darf bei der Abstimmung über die Entlastung der Jahresrechnung nicht  
teilnehmen. 
 
Auszug aus dem Prüfbericht des Landratsamtes Main-Spessart: 
 
Nach Art. 49 Abs. 1 Satz 1 GO kann ein Mitglied des Gemeinderates nicht an der Beratung und Abstimmung 
teilnehmen, wenn der Beschluss ihm selbst einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 
 
Da durch die Entlastung zum Ausdruck gebracht wird, dass der Gemeinderat Urspringen mit der Abwicklung 
der Finanzwirtschaft im betreffenden Haushaltsjahr einverstanden ist, dass die Ergebnisse gebilligt werden 
und auf haushaltsrechtliche Einwendungen verzichtet wird, somit dem Bürgermeister ein „Vertrauensvotum“ 
ausspricht, kann sich für den Bürgermeister ein unmittelbarer Vor- oder Nachteil ergeben. 
 
Aus diesem Grund darf der Bürgermeister an der Beratung und Abstimmung über die Entlastung der Jahres-
rechnung nicht teilnehmen.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 12  Nein 0  Anwesend 13  Persönlich beteiligt 1   

 
Bürgermeister Volker Hemrich nimmt nicht an der Abstimmung teil. 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 

TOP  7 
Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der kommunalen Real-
steuerhebesätze und Erlass einer Hebesatzsatzung 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 das derzeitige grundsteuerliche Bewertungssystem für ver-
fassungswidrig erklärt. Nach den derzeit noch geltenden Gesetzesnormen basiert die Grundsteuerberechnung 
auf Jahrzehnten alten Grundstückswerten (den sogenannten Einheitswerten). 
 
Mit der Grundsteuerreform ist der gesamte Grundbesitz in Deutschland auf den Stichtag 1.  Januar 2022 neu 
zu bewerten und zukünftig die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
neu zu regeln. Bayern hat für die Grundsteuerneuregelung nicht das Bundesmodell übernommen, sondern 
geht einen Sonderweg. Neue Grundlage für die Ermittlung der Grundsteuer in Bayern sind die jeweiligen 
Grundstücks- und Gebäudeflächen sowie die Nutzungsart. Wert und Lage des Grundstücks sowie Alter und 
Zustand des Gebäudes spielen keine Rolle. 
 
Schätzungen des Bayerischen Landesamtes für Steuern ergeben für die Mitgliedsgemeinden der VG stark 
abweichende Ergebnisse. Die Prognosen reichen von einer geringen Erhöhung bis zu einer mehr als Ver-
dopplung des bisherigen Gesamt-Messbetragsvolumens. Für die Gemeinde Urspringen wurden zum Stand 
Ende März 2024 laut der beigefügten Information Messbeträge im Umfang von 162 Prozent des bisherigen 
Gesamt-Messbetragsvolumens zugeordnet. Als verlässliche Prognose über die zu erwartenden Einnahmen 
kann dies jedoch nicht gewertet werden!  
 
In ganz Bayern fehlen insgesamt noch über 500.000 Grundsteuererklärungen, die geschätzt werden müssen. 
Weiter liegen zahllose Einsprüche gegen Messbescheide des Finanzamtes vor, deren Ausgang nicht vorher-
gesehen werden kann. Somit ist davon auszugehen, dass etliche Messbescheide fehlerhaft sind und vom Fi-
nanzamt im Laufe des Jahres 2025 korrigiert werden müssen. Gerechnet wird damit aber erst nach einer wei-
teren Welle an Widersprüchen. Diese dürften Anfang des Jahres erfolgen, weil die Bürger dann wahrschein-
lich gegen ihre teils hohe Grundsteuerlast vorgehen wollen. Viele wissen nicht, dass sie den vom Finanzamt 
festgesetzten Messbetrag mit dem Hebesatz der Kommune multiplizieren müssten und sich die Summen  



 
dadurch teils stark erhöhten. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ge-
meinde an die festgesetzten Messbeträge gebunden ist und keinen Einfluss darauf nehmen kann. 
 
In dieser unklaren Gemengelage eine Prognose über die zu erwartenden Einnahmen aus der Grundsteuer 
abzugeben, ist für die Kämmerei schwierig. Vor dem Hintergrund dieser Unklarheiten, könnte es sinnvoll sein 
die Hebesätze vorerst auf dem bisherigen Niveau zu belassen, um sich im Laufe des Jahres 2025 ein Bild 
über die Einnahmen aus der Grundsteuer verschaffen zu können. Sollten die Prognosen jedoch stimmen, 
wäre auch eine moderate Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuern durchaus vertretbar. 
 
Hier ein Auszug aus einem Informationsschreiben des Bayerischen Gemeindetages: 
 
Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespolitik möglichst aufkommensneutral erfolgen. Der 
Begriff der Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkommensneutralität bedeutet nicht, dass die 
individuelle Grundsteuer des jeweiligen Grundstückseigentümers gleich hoch bleibt. Aufgrund der Verfas-
sungswidrigkeit des alten Grundsteuersystems muss es sogar zu individuellen Verschiebungen durch die Re-
form kommen. Aufkommensneutralität bedeutet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der 
Grundsteuer hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine gesetzliche Pflicht zur Auf-
kommensneutralität! 
Keine Gemeinde erhöht demnach wegen der Reform das Grundsteueraufkommen, dies widerspräche dem 
Gebot der Aufkommensneutralität. Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter anderen Gesichtspunkten 
(also unabhängig von der Reform) die Grundsteuereinnahmen insgesamt angemessen im Jahr 2025 anzuhe-
ben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte auszugleichen. 
 
Das Schreiben ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
 
Da die bisherigen Hebesätze mit Ende des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, d.h. zum 1. Januar 2025, 
automatisch ihre Geltung verlieren (vgl. § 25 Abs. 2 GrStG), sollte jede Gemeinde die ab dem 1. Januar 2025 
gültigen, neuen Hebesätze noch im Kalenderjahr 2024 festlegen. 
Hebesätze wurden in Bayern vielerorts bislang im Rahmen der Haushaltssatzungen bekanntgemacht. Dies ist 
zwar weiterhin grundsätzlich möglich. Der Bayerische Gemeindetag empfiehlt jedoch, die Hebesätze per He-
besatzsatzung festzulegen, da die festgesetzten Hebesätze damit unmittelbar ab dem 01.01.2025 angewen-
det werden können und es nicht der Genehmigung des Haushaltes durch das Landratsamt bedarf. 
 
Von der Kämmerei wurde folgender Satzungsentwurf vorbereitet:  
 

Satzung 
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

der Gemeinde Urspringen 
(Hebesatzsatzung) 

vom 07.11.2024 
 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 
2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98)) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Jahressteuergesetzes 2022 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)), Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 
638), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) und § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 ((BGBl I S. 4167), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108)) erlässt die Gemeinde Ursprin-
gen folgende Satzung: 
 

§ 1 Hebesätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)   350 v. H. 
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)        350 v. H. 
3. Gewerbesteuer         325 v. H. 



 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
Urspringen, ………… 
 
 
(Siegel) 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
Es muss eine Satzung erlassen werden, damit im Jahr 2025 überhaupt Grundsteuern eingenommen werden 
können. Im Zuge der Haushaltsberatungen kann eventuell vom Kämmerer dann eine Prognose abgegeben 
werden, ob die Gemeinde letztendlich mehr Einnahmen durch die neue Grundsteuerregelung hat. Darauf kann 
dann vom Gemeinderat der Hebesatz verändert werden, oder dann immer jährlich bei den Haushaltsberatun-
gen. 
 
Die Fragen der Gemeinderäte besonders bezüglich dem 3. Absatz zur Schätzung werden vom Bürgermeister 
beantwortet und es wird ausgiebig darüber diskutiert. Die Bundesregierung erlässt Gesetze und die Gemein-
den müssen jetzt aufgrund von Schätzungen Entscheidungen treffen. Die neue Grundsteuerregelung betrifft 
nur die Grundsteuer B. Im Gremium wird über eine Senkung der Grundsteuer B diskutiert. Die Gemeinderäte 
tauschen ihre Meinungen dazu aus. Überwiegend besteht aufgrund der prekären Haushaltssituation der Ge-
meinde Urspringen die Meinung, den Hebesatz zu belassen und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt nachzubes-
sern. 
 
Beschluss: 
Der vorliegende Satzungsentwurf vom 07.11.2024 über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Ge-
meinde Urspringen (Hebesatzsatzung) wird als Satzung beschlossen und tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 12  Nein 1  Anwesend 13   

 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Nein“. 
 
 

TOP  8 
Beratung und Beschlussfassung über den Antrag zwecks Nutzung eines 
Raumes für die Seniorenarbeit 

 
Von Seiten des Gemeinderates und Seniorenbeauftragten der Gemeinde Urspringen Herrn Paul Nätscher, 
wurde ein Antrag auf Nutzung eines Raumes für die Seniorenarbeit per E-Mail vom 05.10.2024 an den Bür-
germeister und den Gemeinderat gestellt, mit der Bitte diesen in der nächsten Gemeinderatssitzung zu behan-
deln. 
 
Von Seiten des 1. Bürgermeisters wird der Antrag vorgelesen und mittels Beamer dem Gemeinderat gezeigt. 
 
Nach Rücksprache mit der Verwaltung wurde eine Antwort auf den vorliegenden Antrag an Gemeinderat und 
Seniorenbeauftragten Herrn Paul Nätscher per Mail vom 08.10.2024 geschrieben, mit der Bitte um genauere 
Beschreibung, wie oft soll der Raum genutzt, wie sieht es mit den Kosten für die Ausstattung aus, der Unter-
haltung des Raums etc. aus. 
 
Auch dieses Schreiben wird durch den 1. Bürgermeister vorgelesen und mittels Beamer dem Gemeinderat 
gezeigt. 
 
Mit E-Mail vom 28.10.2024 hat Gemeinderat und Seniorenbeauftragter Herr Paul Nätscher, auf die mit E-Mail 
vom 08.10.2024 gestellten Fragen, geantwortet. 
 
Dieses Schreiben wird ebenfalls durch den 1. Bürgermeister vorgetragen und mittels Beamer dem Gemeinde-
rat gezeigt. 
 



 
Der Bürgermeister begrüßt und unterstützt dieses Engagement. Er kann sich vorstellen, dass die Gemeinde 
einen Raum zu Verfügung stellt und die Kosten für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser übernimmt. 
Problematisch ist die Tatsache, dass die Gemeinde Urspringen nicht mit einem barrierefreien Raum dienen 
kann. 
Bisher wurden bereits in dem Raum der Krabbelgruppe Sitzungen der Seniorenarbeit abgehalten und in Ab-
sprache der anderen Nutzer könnte dieser Raum zur Verfügung gestellt werden. Allerdings befinden sich dort 
Einrichtungsgegenstände, die von der Krabbelgruppe angeschafft wurden. Das Sitzungszimmer ist gleichzeitig 
auch als Trauzimmer für standesamtliche Trauungen gewidmet und steht deshalb nicht zur Verfügung. Auch 
im Feuerwehrhaus der Gemeinderaum wird von den Vereinen genutzt und ist eher nicht geeignet. 
 
Was die Gemeinde nicht leisten kann, ist die Anschaffung und der Unterhalt der hierzu benötigten technischen 
Ausrüstung und Möblierung. Insbesondere der Support für die EDV müsste bei einem solchen Projekt zuver-
lässig gewährleistet sein. 
 
Paul Nätscher erklärt, dass der Raum (Krabbelgruppe) groß genug wäre. Die Tische und Stühle sind ausrei-
chend. Er kann den Laptop und das Handy vom LSR nutzen. Bräuchte allerdings einen Internetzugang und 
einen abschließbaren Schrank für Unterlagen. Die Fragen der Gemeinderäte wie und was angeboten werden 
soll, werden von Paul Nätscher beantwortet. Auch das Ergebnis der Umfrage gibt Paul Nätscher bekannt. Die 
Aufgaben und Zusammenarbeit mit 60Plus und VDK muss in dem Gremium (Seniorenrat) erst noch bespro-
chen werden. Vorerst würde der Raum ausreichen und dann wird man sehen, wie es sich entwickelt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde begrüßt und unterstützt das Engagement des Seniorenbeauftragten. Die Gemeinde Urspringen 
stellt einen Raum im Rathaus für dieses Vorhaben kostenfrei zur Verfügung.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 
TOP  9 Informationen vom Bürgermeister - öffentlich - 

 
TOP  9.1 Information zum Bauantrag Billingshäuser Straße 7 

 
Mit Schreiben vom 23.10.2024 (Eingang am 04.11.2024) hat die Gemeinde Urspringen die baurechtliche Ge-
nehmigung für den Umbau und die energetische Sanierung eines Bestandsgebäudes (Gaststätte mit 3 Woh-
nungen) zu einem Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten von Seiten des Landratsamt Main-Spessart erhal-
ten. 
 
Dieser Bauantrag beschäftigte den Gemeinderat erstmalig am 12.10.2023 und nochmals am 28.03.2024 auf 
Grund des Schreibens vom Landratsamt Main-Spessart vom 28.02.2024. 
In weiteren Sitzungen im Jahr 2024 wurde immer wieder von Seiten des Gemeinderats nach dem Sachstand 
gefragt. 
 
Nachdem jetzt die baurechtliche Genehmigung vom Landratsamt vorliegt, wird diese durch den 1. Bürgermeis-
ters dem Gemeinderat vorgetragen und mittels Beamer gezeigt. 
 
Der Gemeinderat fragt sich, warum er überhaupt gefragt wird, wenn er dann übergangen wird. Der in den al-
ten Unterlagen von 1972 gefundene Beschluss des Gemeinderates zu den Parkplätzen, wurde überhaupt 
nicht berücksichtigt. Der Gemeinderat ist nicht mit dem Beschluss des Landratsamtes einverstanden, aber 
nach Information der VG bringt eine Klage nichts. Die Gemeinde muss das so hinnehmen und kann lediglich 
mit Parkverbot reagieren. Bezüglich der Dämmung muss eine Einigung mit der Gemeinde vom Besitzer ge-
sucht werden. Der Bürgermeister hat vom Landratsamt keine weiteren Unterlagen bekommen. Es ist nicht be-
kannt, wo die Parkplätze eingezeichnet sind.  
 
Im Gemeinderat wird diskutiert. Bezüglich der Ablagerungen entlang der Straße auf Gemeindegrund hat der 
Besitzer bereits ein Schreiben vom Ordnungsamt erhalten. 
 

zur Kenntnis genommen 



 
TOP  9.2 Schloßparkhalle - Information über den Austausch der Brandschutzklappen 

 
Am 29.10.2024 fand ein weiterer Termin vor Ort in der Schloßparkhalle mit Architekt Bernd Müller, Fachplaner 
HLS und Brandschutz, Mitarbeiter der VG und 1. Bürgermeister statt. 
Bei diesem Termin wurde das weitere Vorgehen besprochen, mit dem Ziel das Brandschutzkonzept so zu än-
dern, dass man ohne Brandschutzklappen auskommen könnte. Hierfür muss das Brandschutzkonzept überar-
beitet und geändert werden.  
Ein weiterer Termin soll dann Ende November, mit den obigen Beteiligten stattfinden und anschließend Mitte 
Dezember mit dem Landratsamt Main-Spessart, um hier das Konzept vorzustellen. 
 
 
TOP  9.3 Kläranlage Urspringen - Information über den Sachstand Abflussmessungen 

 
Durch das Büro bgi wurden schon Abflussmessungen durchgeführt. 
Eine weitere Abflussmessung soll in den nächsten zwei Wochen nochmal durchgeführt werden. 
Anschließend werden diese ausgewertet und mit den Daten des Abflusses der Kläranlage in Relation (Verhält-
nis Abfluss Grummibach und Einleitung Kläranlage) gesetzt. 
 
 
TOP  9.4 Verkauf der Tragkraftspritze der Feuerwehr Urspringen 

 
Die aus dem Jahre 2001 stammende und nicht mehr benötigte Tragkraftspritze der Marke IVECO der Freiwilli-
gen Feuerwehr Urspringen wurde für 2.800,-€ an die Freiwillige Feuerwehr Altertheim verkauft. 
 
 
TOP  9.5 Bundestagswahl 2025 

 
Der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl steht nun seit dieser Woche fest. 
Diese findet am 23.02.2025 statt 
 
Es ist für Urspringen wieder ein Urnenwahlbezirk und ein Briefwahlbezirk zu besetzen bzw einzurichten. 
 
Die Urnenwahl wird im Pfarrheim stattfinden, da die Schloßparkhalle an diesem Wochenende nicht zur Verfü-
gung steht. Sie ist für eine Faschingsveranstaltung vermietet. 
 
Die Briefwahl wird wieder in der FOS/BOS Marktheidenfeld stattfinden. 
 
Die Wahlvorstände für die Urnen- und Briefwahlbezirke werden wieder analog der Europawahl 2024 der VG 
Marktheidenfeld gemeldet.  
 
Bürgermeister Volker Hemrich fragt ab, wer für die Bundestagswahl zur Verfügung steht. Andreas Burk ist in 
der Stadt Marktheidenfeld, Christian Rauch und Jochen Vogel können noch nicht zusagen. Alle anderen Ge-
meinderäte signalisieren ihre Bereitschaft. 
 
 
TOP  9.6 Jahresschlusssitzung 14.12.2024 

 
Die Jahresschlusssitzung der Gemeinde findet am Samstag 14.12.2023 statt. 
Die Einladungen sind weitgehend verteilt. Die Teilnahme der Gemeinderäte wird abgefragt. 
 
 
TOP  9.7 Nächste Gemeinderatsitzung 

 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet nicht am 12.12.2024 statt, sondern am 19.12.2024. Gemeinderat Alf-
red Schmitt entschuldigt sich vorab für diese Sitzung. 
 
 
 
 
 



 
TOP  9.8 Ermittlungsverfahren Kindergarten 

 
Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat mitgeteilt, dass das Verfahren bezüglich Sachbeschädigung an 2 Fens-
terscheiben im Kindergarten Schulstr. 6 eingestellt wurde, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte.  
 
 
TOP  9.9 Beschädigung an Leitpfosten Ansbacher Straße 

 
An diesem Tag wurde früh festgestellt, dass 8-10 Leitpfosten von der Ansbacher Straße herausgerissen und 
in der näheren Umgebung verteilt (Sportplatz, Flachdach Schule, Wiese vor Schulstr. 11) wurden. 
 
 
TOP  9.10 Hinterlassenschaften von Tieren 

 
Nachdem eine Statusmitteilung vom Bürgermeister zu Verunreinigungen nach Halloween erfolgreich war, hat 
er auf diesem Wege über seinen Handy WhatsApp-Status versucht an die Hundebesitzer zu appellieren, die 
Hinterlassenschaften mittels Hundekotbeutel zu entsorgen. Bürgermeister Volker Hemrich hofft, dass auch 
diese Mitteilung erfolgreich ist. 
 
Im Gemeinderat wird diskutiert. Ein Gemeinderat erklärt, dass es nicht zielführend ist, wenn dann die Hunde-
kotbeutel mit Inhalt auf den landwirtschaftlichen Flächen verteilt werden. Diese Tüten sollten dann bitte auch 
ordnungsgemäß in einem Müllbehälter entsorgt werden.  
 
Über kompostierbare Hundekotbeutel und Hundesteuer wird diskutiert. 
 
 
TOP  10 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
TOP  10.1 Weißblechcontainer 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates meint, dass auch bezüglich der Weißblechcontainer die Bürger einmal darauf 
hingewiesen werden sollten, was in diesen gehört.  
 
Metallschrott kann am Wertstoffhof oder über Sperrmüll entsorgt werden und gehört nicht in einen Weißblech-
container. Nicht alles, was metallisch ist, ist Weißblech. 
 
Er rät in der HeimatApp darauf hinzuweisen. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich ist im Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit des Landratsamtes Main-Spes-
sart in dem diese Problematik behandelt wurde.  
 
 
TOP  11 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2024 

 
Die Niederschrift wurde den Gemeinderatsmitgliedern ausgehändigt. 
 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift wird ohne Einwände genehmigt 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 
 
 
 
 



 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinderatssitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang an den  
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus, am Dorfplatz und an der Bushaltestelle, in der  
Tagespresse sowie auf der Homepage der Gemeinde Urspringen bekannt gemacht. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere Gemeinde am 
 

Donnerstag, 13.02.2025 
 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für unsere Gemeinde am 
 

Dienstag, 18.02.2025 
 
statt. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im Amtsgebäude 
der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und Beratungstermine an. 
 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-106 und unter 
Angabe der Rentenversicherungsnummer vereinbart werden. 
 
Zur Beratung sind Ausweispapiere mitzubringen. 
 
 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
8.Kalenderwoche 2025. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis spätestens Mittwoch, 12.02.2025 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes Main-Spessart 
 
Der nächste Bauamtssprechtag des Landratsamtes Main-Spessart findet am  
 

Donnerstag, 13.02.2025 
in der Zeit von 09.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft statt. 
 
Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt - parallel zu der o. a. Sprechzeit - auch eine Beratung  
durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater des Landkreises.  
Kontakt: Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de, Tel.: 09353/793 1725. 
 
 
 

mailto:amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de
mailto:Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de


 
Übungen der Bundeswehr 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld möchte darüber informieren, dass die Bundeswehr in der Zeit 
vom 10.02.2025 – 11.02.2025 eine Übung (Truppenübung einschl. Nachtmärsche) durchführt.  
 
Bitte halten Sie sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fern.  
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (z.B. Fundmunition) ausgehen, wird 
besonders hingewiesen. Bitte melden Sie jeden Fund der Polizei. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und 
der Verbrauch dieser Gegenstände ist verboten und kann nach Vorschriften des Strafgesetzbuches, sowie 
nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden. 
 
Bitte melden Sie Schäden, die die Bundeswehr verursacht hat der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
sofern sie nicht bereits durch den Flurschadenoffizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheit beseitigt 
worden sind.  
 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.02.2025 sind die Abschläge für die Wasser- und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein Abbuchungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag zum Fälligkeits-
termin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf ein Konto der Gemeinde Urspringen zu überweisen. 
 
Fälligkeit der Gewerbesteuer 
 
Ebenfalls am  

15.02.2025 
 

wird die Gewerbesteuer zur Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Urspringen: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
BLZ: 790 691 50   Kto.-Nr.:     7 120 567 
IBAN: DE53 7906 9150 0007 1205 67; BIC: GENODEF1GEM 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
BLZ: 790 500 00   Kto.-Nr.: 240 250 258 
IBAN: DE09 7905 0000 0240 2502 58; BIC: BYLADEM1SWU 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SONSTIGE INFORMATIONEN 
 
 
 
NOTRUFNUMMERN 
(Alle Notdienstnummern und Notdienste werden auch im „Marktheidenfelder Anzeigenblatt“ sowie im  
„Markt Main-Spessart – Veranstaltungs- und Servicemagazin“ veröffentlicht.) 
 
Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  Tel. 116 117 
Notrufnummer: Polizei     110 
Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117 
Bereitschaftspraxis Lohr am Main, Klinikum Main-Spessart Lohr,  
Grafen-von-Rieneck-Str. 5, 97816 Lohr am Main 
Sprechzeiten sind: Mo, Di, Do von 18.00 – 21.00 Uhr, Mi, Fr von 16.00 – 21.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 21.00 Uhr. 
 
Zahnärztlicher Notdienst: 
Den zahnärztlichen Notdienst findet man unter Angabe der Postleitzahl unter www.notdienst-zahn.de 
 
Apothekennotdienst: 
Die nächstgelegene notdiensthabende Apotheke findet man unter Angabe der Postleitzahl unter 
www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche 
 

 
 
 

Hiermit laden wir - das Seniorenteam Urspringen - Sie zu einem unverbindlichen 
Beratungstermin über Themen wie Krankenkassen und Pflege am 13.03.2025  
von 18:30 bis 19:30 Uhr im Rathaus 1. Stock recht herzlich ein. 
 

Karolin Pemsel steht Ihnen hier zur Verfügung. 
 

Bitte telefonische Anmeldungen bei: 
Paul Nätscher 
01577 254 5233  
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

Hiermit laden wir - das Seniorenteam Urspringen - Sie zu einer Informations- 
veranstaltung in das Pfarrheim am 29.03.2025 von 14 bis 16 Uhr recht herzlich 
ein. 
 

Herr Manfred Mayer aus Urspringen stellt die Vor- und Nachteile von Computer- 
und Handynutzung vor. 
 

Er wird auch über die Möglichkeiten des Internets und Apps informieren und 
wertvolle Tipps geben! 
 

Nutzen Sie die Gelegenheit. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich - würde uns aber helfen, die  
Veranstaltung bestens zu organisieren. 
Tel. Anmeldung bei: Paul Nätscher 01577 254 5233 

http://www.notdienst-zahn.de/
http://www.blak.de/notdienstsuche


 
 

 
Wir suchen zur Einrichtung eines kleinen Besprechungsraumes im  
Rathaus Urspringen folgende Gegenstände: 
 

Schreibtisch, 
abschließbarer Schrank, 
Computer oder Laptop, 
Drucker. 
 

Wenn Sie uns hierbei unterstützen möchten, wären wir Ihnen sehr dankbar! 
Falls Sie noch Fragen haben stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung: 
Paul Nätscher- 01577 254 5233   
 
 
 
 
Aufgrund von Eigenbedarfskündigung, nach einem 15jährigen Mietverhältnis, 
suche ich nach wie vor WOHNUNG FÜR 1 PERSONENHAUSHALT 

weitere Details persönlich 

e-mail: ev.herr@web.de 

mobil: 0157 34 388 585 E.HERR 

 
 
 
 

 

mailto:ev.herr@web.de


 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
 
           

          Grundschule Urspringen                  Schulstraße 8                     97857 Urspringen                           
          ___________________________________________________________________________________________ 
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Aufnahme in die Grundschule Urspringen 

zum Schuljahr 2025/26 
 
Die Schulanmeldung findet für alle Kinder aus Urspringen, Roden und  
Ansbach am Donnerstag, dem 13.03.2025 von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr im 
Schulhaus in Urspringen statt. 
 
Anmeldepflicht besteht  

 für alle Kinder, die im letzten Jahr zurückgestellt wurden oder Gebrauch 
vom Einschulungskorridor gemacht haben,  

 für regulär schulpflichtige Kinder, d.h. jene, die am 30.09.2025 
sechs Jahre alt sind, also in der Zeit vom 01.10.2018 bis  
30.09.2019 geboren wurden.  
 
Einschulungskorridor 
Für Kinder, die im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. September sechs Jahre alt 
werden, gibt es einen sogenannten Einschulungskorridor.  
Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an der 
Schule ebenso wie alle anderen Kinder.  
Nach einem Beratungsgespräch durch die Schule entscheiden die 
Erziehungsberechtigten, ob ihr Kind zum kommenden oder erst im 
darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. 
 
Auf Antrag der Eltern können angemeldet werden  

 Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2019 bis 31.12.2019 geboren sind.  
 Kinder, die nach dem 31.12.2019 geboren sind.  

Hier ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich!  
 
 
 
Die Schulleitung bittet alle Eltern der zukünftigen Erstklässler, 
persönlich mit Ihrem Kind zur Schulanmeldung zu kommen. Bitte 
bringen Sie mit: 
- das Stammbuch oder eine Geburtsurkunde  
- Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung (U9 oder roter Zettel     
vom Gesundheitsamt) 
- Bei alleinigem Sorgerecht den Sorgerechtsbeschluss 
 
 
 
Gez. Beate Busch, Schulleiterin 
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Januar 2025 

Informationsveranstaltung zur Aufnahme im Schuljahr 2025/26 
und „Tag der offenen Tür“ 

an der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
hiermit ergeht herzliche Einladung für 
 

Dienstag, 11. März 2025, 
 

von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr zum „Tag der offenen Tür“  
der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld. 

 

An diesem Tag ist Gelegenheit, unsere Schule kennenzulernen. Um 16:00 Uhr sollten die Kinder in der Aula sein für den 

geführten Schulhausrundgang. 

Zudem sollen Informationen zum Bildungsweg der Realschule, zu den Voraussetzungen des Übertritts und zum 

Aufnahmeverfahren gegeben werden. Der Vortrag durch den Schulleiter für die Eltern startet in der Mensa um 16:15 

Uhr sowie um 17:15 Uhr.  

Parkmöglichkeiten befinden sich ganz in der Nähe auf dem alten Festplatz.  

 

Schulanmeldung 
 

Die Anmeldung für den Besuch der Jahrgangsstufe 5 ist möglich auf der Homepage und vor Ort vom 
 

5. Mai bis zum 9. Mai 2025. 
 

Anmeldezeiten: Montag bis Donnerstag von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

    und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 

   Freitag durchgehend von  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Bei der Anmeldung sind das Original des Übertrittszeugnisses der Grundschule und das Original der Geburtsurkunde 

oder das Stammbuch (ggf. auch Sorgerechtsbeschluss), der Impfnachweis Masern sowie der Fahrkartenantrag (siehe 

Homepage) mitzubringen. 

 
Der Probeunterricht findet am Dienstag, 13. Mai, Mittwoch, 14. Mai und Donnerstag, 15. Mai 2025 statt. 
 

Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern der Mittelschule, der Wirtschaftsschule und des Gymnasiums in eine 

höhere Jahrgangsstufe der Realschule ist eine Voranmeldung möglichst während der genannten Termine notwendig. 

 

Die endgültige Anmeldung der im vorigen Absatz genannten Schülerinnen und Schüler muss unter Vorlage des 

Jahreszeugnisses spätestens bis zum 5. August 2025 erfolgen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Matthias Schmitt, RSD 

Schulleiter 

STAATLICHE REALSCHULE 
 MARKTHEIDENFELD 

 
Oberländerstraße 28  97828 Marktheidenfeld 

Tel.: 09391 9182-0  Fax.: 09391 9182-29 
E-Mail: verwaltung@rsmar.de 



 

Anschrift: 97828 Marktheidenfeld, Oberländerstr. 29, Tel.: (0 93 91) 18 00, Fax: (0 93 91) 87 37 
E-Mail: Sekretariat@bng-online.de, Internet: http://www.bng-online.de 

BALTHASAR-NEUMANN-GYMNASIUM 
 Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium  
 Offene Ganztagsschule 

 
 
 
 
An die Eltern und die Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen  
der Grund- bzw. Mittelschulen 
 
  
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Entscheidung, ob Ihr Kind nach der 4. oder 5. Klasse an ein Gymnasium übertreten 
soll, rückt für Sie näher. Deshalb laden wir Sie zu unserem Informationsnachmittag 
ein:  
 

 
Mittwoch, den 19. März 2025, um 16.30 Uhr 

in der Aula des Balthasar-Neumann-Gymnasiums Marktheidenfeld 
 
 

An diesem Nachmittag präsentiert sich unsere Schule in ihrer bunten Vielfalt und wir 
informieren Sie ausführlich über die Regelungen zum Übertrittsverfahren, unsere an-
gebotenen Schulzweige und Unterrichtsfächer sowie über unsere beiden begehrten 
Profilklassen (Theater- und Forscherklasse). 
 
Das Programm für alle Veranstaltungen an diesem Tag finden Sie ab Anfang März 
2025 auf unserer Homepage (http://www.bng-online.de). 
O+ 
Die Schulanmeldung findet vom 5. bis 9. Mai 2025 statt und erfolgt vorzugsweise on-
line über die Homepage der Schule. Daneben ist in der Anmeldewoche eine persönli-
che Anmeldung in der Schule jeweils von 8.00 – 16.00 Uhr möglich. Bitte bringen Sie 
das Übertrittszeugnis im Original sowie eine Geburts- oder Abstammungsurkunde 
(bzw. Stammbuch zum Kopieren) mit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. StD Michael Dreßler 
Stellv. Schulleiter 
 
 
 

Marktheidenfeld, 10. Januar 2025 
 









 

 

 

 

Kinderfasching 

 

- Festhalle Urspringen - 
am Faschingssamstag 

01. März 2025 

Beginn: 13:59 Uhr 
Festausklang: 17:30 Uhr 

Auf Euer Kommen freut sich 
der Elternbeirat der KiTa Löwenzahn. 

Gute 

Laune 

Mal- 

ecke 

kreatives 
Basteln Musik  







Liebe Urspringer Bürgerinnen und Bürger,  
 

wieder ist ein Jahr vergangen.  

Wir aktive Chorsängerinnen und Sänger haben uns für 
das Jahr 2025 viel vorgenommen. 
 
Der Vereinsname mit Satzung bleibt unverändert.  
Er lautet: „Gesangverein 1886 Liederkranz Urspringen e.V.“  
Vereinsregister Nummer 30689  
 
Vor 10 Jahren habe ich den Verein als 1. Vorstand übernommen und 
durch manch stürmische Gewässer in der Vergangenheit gelenkt.  
Mit dem Jahr 2025 schlagen wir nun ein neues Kapitel in der 
Vereinsgeschichte auf. 
Der Wandel vom Männerchor zum Gemischten Chor wurde mit der 
neuen Satzung vollzogen.  
Das heißt, wir sind ein gemischter Chor, der gemeinsam einmal in der  
Woche singt und natürlich probt um mehrere Auftritte im Jahr, z.B. in der 
Kirche und zu anderen Gelegenheiten zu absolvieren. 
Vor allem aber möchten wir mit dem Singen gemeinsam Zeit in 
geselliger Runde verbringen.   
Unser Chor ist natürlich offen für alle Altersgruppen.   
Aber gerade für Senioren bietet sich die Zeit im Ruhestand an, 
gemeinsam einem Hobby nachzugehen.   
Singen in der Gemeinschaft ist gesund, macht gute Laune und pflegt 
Kontakte.  
Wir sind doch alle so alt wie wir uns fühlen.  
Deshalb heißt unser Motto ab 2025 ähnlich wie es Udo Jürgens mal 
gesungen hat 
 

„Mit 60 Jahren fängt das Singen erst an“  
 

Dafür steht Unser Chor in Zukunft!  
Unsere Freude am Singen soll anstecken und Sie, liebe Urspringer 
Bürger und Interessierte aus den Nachbargemeinden, Sängerinnen und 
Sänger einladen, dabei zu sein und mitzusingen.  
 
 



 
 
Und jetzt kommt das Beste.  
Damit Ihr keine Angst oder Scheu vor dem Singen haben müsst, haben 
wir eine Dirigentin, die auch Stimmbildnerin ist. Sie kann euch eventuelle 
Unsicherheiten nehmen und allen Sängerinnen und Sängern Ratschläge 
geben, die das Singen einfacher machen. Lasst euch überraschen.  
 
 
Ich stelle vor, 
Sopranistin  
Frau Katja Woitsch  
Seit 2012 arbeitet  
Sie als  
Gesangspädagogin 
am Würzburger 
Dom und ist seit 
2023 unsere 
Stimmbildnerin. Seit Mitte 2024 leitet sie unseren Chor. 
Wenn Ihr mehr über Frau Woitsch erfahren wollt, hier ihre 
Internetadresse: www.katjawoitsch.de   
 
Wir starten mit einer Kennenlernprobe für euch am Mittwoch, dem  
29. Januar ab 19.30 Uhr in der Schloßstrasse 19, 97857 Urspringen 
im Proberaum und freuen uns sehr auf euer Kommen!  
Die Vorstandschaft 

1. Vorstand  

Roman Weimann  
 

Eure Anmeldung zur Kennenlernprobe könnt Ihr mündlich, per Mail oder 
WhatsApp an Irene und Roman Weimann oder Anna-Maria Seubert 
übermitteln. Oder Ihr schaut einfach mal unverbindlich vorbei.  
 
Mail: irene-weimann@gmx.de; weimannroman@gmail.com;  
Tel.: 09396 99986, anne-seubert@gmx.de, Tel.:09396/995855, 



 
Veranstaltung am 6. Februar 2025 in Himmelstadt: Zwischen Dürre und 
Starkregen - Herausforderungen für unsere Kulturlandschaft  

Ein zentraler Effekt des Klimawandels in unserer Region ist die Zunahme von Extremen: Regen- und 

Trockenphasen werden länger, Starkregenereignisse werden häufiger. Die Herausforderungen des 

Klimawandels stellen Landwirte vor die Frage: Wie können sie ihr wichtigstes Kapital - den Boden - 

nachhaltig schützen und erhalten? Welche Bedeutung haben Strukturelemente wie Bäume und Hecken in der 

Landschaft? Wie kann und muss die Bodenbearbeitung, an die sich ändernden Umwelteinflüsse, angepasst 

werden?  

Diese Fragestellungen stehen im Mittelpunkt einer Dialogveranstaltung, bei der ein Bodenexperte und ein 

Landwirt gemeinsam Perspektiven und Lösungsansätze diskutieren. 

Als Fachreferent wird Prof. Dr. Karl Auerswald, Bodenkundler und Experte für Wasser in der Landschaft, 

Einblicke in die wissenschaftlichen Grundlagen geben. Ergänzend wird Günter Zang, Landwirt aus 

Schöllkrippen, seine praktischen Erfahrungen im Bereich Bodenschutz vorstellen. Die Veranstaltung richtet 

sich nicht nur an Landwirte, sondern an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die erfahren möchten, wie 

unsere Kulturlandschaft an den Klimawandel angepasst werden muss. Veranstalter sind das Amt für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, der Bayerische Bauernverband/ Kreisverband Main-

Spessart, der Bund Naturschutz/ Kreisgruppe Main-Spessart, die Ev. Kirchengemeinde Marktheidenfeld und 

der Verband Landwirtschaftliche Fachbildung Main-Spessart 

Veranstaltungsort: Pfarrzentrum Himmelstadt (Kirchplatz 9, 97267 Himmelstadt 

Termin: Donnerstag, 6. Februar 2025, 19:00 Uhr  
  
 

 
 





   
 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
wir laden ein zu unseren Gottesdiensten:  
 

Sonntag, 2.02. Letzter Sonntag nach Epiphanias   
09.00 Uhr Gottesdienst, Gemeindesaal Billingshausen 

Sonntag, 9.02. 4. Sonntag vor der Passionszeit   
09.00 Uhr Gottesdienst, Gemeindesaal Billingshausen 

Sonntag, 16.02. Septuagesimae   
09.00 Uhr Gottesdienst, Gemeindesaal Billingshausen   
10.30 Uhr Kindergottesdienst, anschl. Brunch,  
                                      Gemeindesaal Billingshausen  

Sonntag, 23.02. Sexagesimae   
18.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach  

Sonntag, 2.03. Estomihi   
09.00 Uhr Gottesdienst, Gemeindesaal Billingshausen  
 
 
 
Unsere sonstigen Veranstaltungen: 

Samstag, 1.02., 10-17 Uhr und Sonntag, 02.02., 10.30 Uhr  
Kinderbibeltag in der Pfarrscheune Remlingen, Beitrag 7 € 
Anmeldung in den Pfarrämtern (pfarramt.billingshausen@elkb.de) bis 15.01. 

Donnerstag, 13.02. 
12.00 Uhr   Seniorenmittagessen im "Goldenen Lamm" Billingshausen,  
                   Anmeldung bis Mittwoch, 12.02. um 14.00 Uhr im Lamm 
 
Jeden Mittwoch (außer in den Ferien): Gemeindebücherei im Rathaus, 
17.30 – 18.30 Uhr und am Sonntag, 16.02. von 10.00 – 11.00 Uhr 
 
Bei allen anderen Angelegenheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an 
Pfarrer Betschinske (Tel. 09398-9938960) oder zu den Öffnungszeiten an das 
Pfarramt. 
Die Öffnungszeiten des Pfarramtes sind: Mittwoch und Freitag 8.00-12.00 Uhr, 
Tel. 09398-281, Fax 09398-998971 
pfarramt.billingshausen@elkb.de oder Klaus.Betschinske@elkb.de  

 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE BILLINGSHAUSEN 
zugehörige Orte: Ansbach, Billingshausen, Birkenfeld, Duttenbrunn, 
Leinach, Roden und Urspringen   
 

www.billingshausen-evangelisch.de 



vom 24.01.2025 bis 02.03.2025
Annahmeschluss für die nächste Gottesdienstordnung: 05.02.2025

Heiliges Jahr 2025 „Pilger der Hoffnung“

Mit einer Prozession vom Neumünster in den Kiliansdom und
einer Pontifikalmesse hat Bischof Dr. Franz Jung am Dienstag,
31. Dezember, in Würzburg für das Bistum das Heilige Jahr
2025 eröffnet. Es steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“.
Angesichts globaler Krisen – von Kriegen über die
Klimakatastrophe bis hin zu gesellschaftlicher Spaltung – rief
der Bischof dazu auf, Hoffnung als treibende Kraft zu sehen:
„Die Hoffnung, die an Weihnachten in unsere Herzen gelegt
wurde, trägt uns. Machen wir uns auf den Weg als Pilger der
Hoffnung.“

„Hoffnung bedeutet, in Bewegung zu bleiben und auf Christus
zuzugehen“, so Bischof Jung. Sie komme immer dann ins
Spiel, wenn sich noch etwas entwickele, wenn etwas noch nicht
fertig sei, wenn Menschen auf den gewünschten Ausgang
eines Prozesses warteten. „Wer Hoffnung hat, bleibt
unterwegs, er bleibt nicht stehen und kehrt nicht um, er bleibt auf dem Weg. Deshalb gehören Pilgerschaft und 
Hoffnung immer zusammen.“ Pilgerschaft stehe symbolisch für einen Glaubensweg, der auf die Ewigkeit Gottes 
ausgerichtet sei. „Auch wer im geistigen Sinne umkehrt, wendet sich immer neu dem wiederkehrenden Herrn zu 
und geht auf ihn zu und macht sich an ihm fest und orientiert sich an ihm neu“, sagte Bischof Jung.

Angebote und Unterlagen zum Heiligen Jahr 2025 bietet das Bistum Würzburg unter 
https://pilgerderhoffnung.bistum-wuerzburg.de/ an.  

Auch die Jahresschlussandacht am Silvesterabend auf dem alten Sportplatz in Urspringen stand ganz im Zeichen 
des Unterwegsseins. Mit dem Motto „Schritt für Schritt“, mit Liedern, die vor allem die Kinder in Bewegung setzten 
und mit der Geschichte von den „Spuren im Sand“ wurden die etwa 70 TeilnehmerInnen ermutigt, Schritte 
aufeinander zu und zum Zentrum unseres Glaubens, zu Jesus Christus, zu wagen. Wie sie es im Anfangslied 
gemeinsam sangen: „Schritte wagen im Vertrau'n auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrau'n, dass letztlich 
Er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann: für mein Leben gibt es einen Plan.“ 

Wie sieht das Programm für das Heilige Jahr 2025 „Pilger der Hoffnung“ in unserer Pfarreien-Gemeinschaft und im 
Pastoralen Raum Marktheidenfeld aus? Wir werden Sie darüber in den Gottesdienst-Ordnungen, auf unserer 
homepage und in der Presse informieren. - Haben Sie vielleicht auch selbst eine gute Idee? Dann lassen Sie es 
uns wissen! 

Wir wünschen Ihnen viel Mut und Gottes Segen zum Aufbrechen und Unterwegssein als Pilgerin und Pilger der 
Hoffnung!

Ihr Pfarrer Stefan Redelberger    Ihre Pastoralreferentin Christiane Hetterich

Freitag 24.01. Hl. Franz von Sales

Bi 18:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für (S) für Verstorbene unserer Gemeinde (1. Reduktionsmesse) / 
(S) Luise, Anton u. Rudi Freisinger / (L) Maria Gleixner / (L) Hubert u. Irma Schebler / 3. Seelenamt
für Rita Klühspies

Samstag 25.01. BEKEHRUNG DES HL. APOSTELS PAULUS

Bi 9:30 Wort-Gottes-Feier zum JT des Schützenclubs (Daniela Haubenreich)
Ka 18:30 Vorabendmesse (Pfr. Redelberger) mit Weggottesdienst-Elementen für die Kommunionkinder - für 

Josef Hasenfuß u. Angeh.

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g  N r. 1
Pfarreiengemeinschaft „ Maria - Patronin von Franken“
Kath. Kuratie St. Hubertus, Ansbach
Kath. Pfarrei St. Valentin, Birkenfeld
Kath. Pfarrei St. Vitus, Karbach
Kath. Kuratie St. Cyriakus, Roden

Kath. Pfarrei Maria vom Berge Karmel, Urspringen  



Sonntag 26.01. 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ur 10:30 Messfeier (Pfr. Albert) - für Winfried Ehehalt / Arno Seufert bestellt v. d. Schulkollegen / Edmund u. 
Rosa Hupp (L) / Anna u. Josef Otter u. verst. Angeh. / Brigitta Brester u. verst. Angeh. 

An 10:30 Messfeier (Pfr. Kraus) - für Eleonore Wolf / Gertrud u. Hermann Webert u. verst. Angeh. 
Bi 16:00 Ewige Anbetung - Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetungsstunde (PRin Christiane Hetterich 

u. Barbara Schebler)
Bi 17:00 Anbetungsstunde (Maria Schebler)
Bi 18:00 Stille Anbetung
Bi 18:30 Messfeier zum Abschluss d. Ewigen Anbetung (Pfr. Redelberger) mit Weggottesdienst-Elementen 

für die Kommunionkinder - für (L) Marianne u. Hermann Väthröder u. Eltern / (L) Frieda u. Berthold 
Götz u. Angeh. / 2. Seelenamt für Inge Lang / 3. Seelenamt für Franz Schäffer / Elsa u. Hermann 
Meining u. Angeh. / Klara (JT) u. Rudolf Klühspies, Valentin u. Maria Zink u. Kinder / Marianne 
Heilgenthal u. Angeh.

Dienstag 28.01. Hl. Thomas von Aquin

An 16:00 Ewige Anbetung - Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetungsstunde (Gerhard Popp)
An 17:00 Anbetungsstunde
An 18:00 Stille Anbetung
An 18:30 Messfeier zum Abschluss d. Ewigen Anbetung (Pfr. Redelberger) - für Agnes Nätscher best. v. d. 

Landfrauen
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Donnerstag 30.01. Donnerstag der 3. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz
Ur 15:00 Ewige Anbetung - Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetungsstunde (Pfr. Redelberger)
Ur 16:00 Anbetungsstunde für Kinder u. Jugendliche (Simone Sommer)
Ur 16:30 stille Anbetung
Ur 17:00 Anbetungsstunde (Christine Kasamas)
Ur 18:00 meditative Orgelmusik
Ur 18:30 Messfeier zum Abschluss d. EWIGEN ANBETUNG (Pfr. Redelberger) - für Fam. Fischer u. Ehehalt 

u. verst. Angeh. / Hedwig u. Alois Roth u. verst. Angeh. / Roman Albert, Kolletta Väth, Veronika u. 
Sonja Braun u. verst. Angeh. 

Bi 18:30 Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein

Freitag 31.01. Hl. Johannes Bosco

Bi Krankenkommunion Birkenfeld u. Karbach

Samstag 01.02. Samstag der 3. Woche im Jahreskreis

Ro 16:00 Eröffnung d. Ewigen Anbetung u. Betstunde (Pfr. Redelberger)
Ro 17:00 Anbetungsstunde (Magdalena Herteux)
Ro 18:00 Stille Anbetung
Ro 18:30 Messfeier zum Abschluss der EWIGEN ANBETUNG (Pfr. Redelberger) mit Vorstellung d. 

Kommunionkinder, Blasiussegen und Kerzenweihe - für (L) Anna u. Friedrich Kreser u. Ang. / 
Mathilde Kunkel, leb u. verst. Angeh. d. Fam. Eyrich u. Kunkel / Resi u. Willi Endrich / Marie Kunz u. 
verst. Geschwister

Bi 17:30 Vorabend-Wort-Gottes-Feier (PRin Hetterich) - Jahrtag des Männergesangsverein "Frohsinn" - für 
lebende und verstorbene Mitglieder - mit Gebetsanliegen - für (L) Werner Lang, Eltern und 
Schwiegereltern / (L) Georg u. Ottilie Götz u. Ang. / Adalbert Stegerwald

Sonntag 02.02. DARSTELLUNG DES HERRN - Lichtmess

Ka 9:00 Messfeier mit Blasiussegen, Kerzenweihe u. Vorstellung der Kommunionkinder (Pfr. 
Redelberger) - für Peter Sendelbach (JT),leb. u. verst. Angeh. / Franz Vogel (JT) leb u. verst. 
Angeh. / Günter Riedmann (JT) u. Fam. Riedmann u. Maurer

Ur 10:30 Messfeier mit Blasiussegen, Kerzenweihe u. Vorstellung d. Kommunionkinder - für Emilie, Rita 
u. Edgar Ehehalt / Luitgard Krug, Helmut Schindler, Arno Seufert u. Rudolf Gordzielik best. v. d. 
Schulkollegen / Frieda, Josef u. Dieter Wiesner u. Angeh. / Laurenz u. Irmgard Kasamas / verst. d. 
Fam. Klein, Full, Schäfer u Michel

An 10:30 Messfeier mit Blasiussegen u. Kerzenweihe (Pfr. Albert)

Dienstag 04.02. Hl. Rabanus Maurus

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden
Ur 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Schwester Antonetta u. verst. Angeh. / Emma u. Ernst Sendelbach

/ Fam. Sendelbach u. Dotterweich

Donnerstag 06.02. Hl. Paul Miki und Gefährten

Bi 14:00 Rosenkranz



Freitag 07.02. Freitag der 4. Woche im Jahreskreis

Ur+Ro+An Krankenkommunion Ursprigngen, Roden u. Ansbach

Sonntag 09.02. 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Bi 9:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) mit Vorstellung der Kommunionkinder - für Rudolf u. Klara 
Klühspies, Eltern u. Geschwister / Alfons u. Elise Götz, Leo u. Rosa Kern u. Angeh.

Ro 9:00 Wort-Gottes-Feier (Fr. Wallmann)
Ka 10:30 Messfeier (Pfr. Albert) - 3. Seelenamt für Manfred Warmuth / Seelenamt für Liselotte Herrmann / 

Seelenamt für Anni Väthröder
An 10:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) mit Vorstellung des Kommunionkindes - für Hugo Schubert (JT) u. 

Angeh. / Emil u. Eugenie Arnold
Ur 10:30 Wort-Gottes-Feier (Fr. Wallmann) mit Gebetsanliegen für Karl Eyrich, leb. u. verst. Angeh.

Dienstag 11.02. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes

Ur 14:00 Treff 60+ im Pfarrheim
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Mittwoch 12.02. Mittwoch der 5. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Seniorennachmittag im Bürgersaal (ehemals großer Pfarrsaal)

Donnerstag 13.02. Donnerstag der 5. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz

Freitag 14.02. HL. CYRILL und HL. METHODIUS

Bi 18:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 2. Seelenamt für Maria Kapps / Ludwig u. Udo Lang, Eltern u. 
Schwiegereltern / Karl u. Olga Götz, Eltern u. Angeh. / Gebhard Zink, Eltern u. Schwiegereltern

Mar 18:30 St. Laurentius: AndersZeit für verliebte, verlobte und verheiratete Paare (Isabell Oestreicher)

Samstag 15.02. Samstag der 5. Woche im Jahreskreis

Bi 9:30 Messfeier zum JT d. Feuerwehr 

Sonntag 16.02. 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS

An 9:00 Wort-Gottes-Feier (Susanne Dietz)
Ur 9:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) mit Weggottesdienstelementen für die Kommunionkinder - für Gertrud 

Ruppe (JT) / Fam. Schebler u. Müller / Doris u. Guido Sendelbach / Gisela van Wort-Rißling (bestellt
von den Schulkollegen)

Ka 10:30 Wort-Gottes-Feier (Susanne Dietz)
Ro 10:30 Messfeier (Pfr. Albert) - für Elsbeth u. Sebastian Möhler (L) / (L) Christine u. Kornel Sendelbach u. 

Ang. / Elisabeth u. Albin Eyrich u. Rosa u. Adam Behr / Ludwig u. Antonie Germer. leb u. verst. 
Angeh. / Erwin u. Irene Benkert, leb. u. verst. Angeh. / Albrecht Schick, leb. u. verst. Angeh. 

Bi 10:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) mit Weggottesdienstelementen für die Kommunionkinder - 3. 
Seelenamt für Inge Lang / (L) Waldemar u. Marianne Hörning u. Ang. / (L) Rita und Hermann 
Schäffer u. Angeh. / Renate Lang, leb. u. verst. Angeh. / für Verstorbene der Familien Fischer, 
Flasch und Bauer / Luise, Klemens, Burkard, Werner u. Paul Schebler / Holger Mohr (JT) u. Klaus 
Hörning mit Großeltern

Dienstag 18.02. Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden
Ur 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Luzia u. Georg Sarnes u. Angehörige (L) / Frieda u. Eugen 

Ehehalt u. verst. Angeh.

Donnerstag 20.02. Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz

Sonntag 23.02. 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ka 9:00 Messfeier mit Weggottesdienst-Elementen für die Kommunionkinder (Pfr. Redelberger)
Bi 10:30 Messfeier (Pfr. Albert) - für (L) Angelina u. Adalbert Müller u. Angeh. / Ludwig u. Emilie Schebler u. 

Angeh. / Marianne Heilgenthal, Werner Götz, Eltern u. Angeh. / Elsa u. Hermann Meining u. 
Angeh. / für lebende und verstorbene Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Birkenfeld

Ro 10:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) mit Weggottesdienstelementen für die Kommunionkinder - für (L) 
Valentin u. Theresia Servatius u. Eltern

Ur 10:30 Messfeier (Pfr. Kraus) - für Ruth, Alfred u. Gerhard Weimann u. Angeh. / Rosemarie u. Ludwig 
Müller, leb. u. verst. Angeh. / Christine Greß (JT)

Dienstag 25.02. Hl. Walburga

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden

Donnerstag 27.02. Donnerstag der 7. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz



Freitag 28.02. Freitag der 7. Woche im Jahreskreis

Bi 18:30 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für (L) Petronella u. Fritz Rinagl u. Ang.

Samstag 01.03. Samstag der 7. Woche im Jahreskreis

An 18:30 Vorabendmesse (Pfr. Redelberger)

Sonntag 02.03. 8. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ro 9:00 Messfeier (Pfr. Redelberger)
Ka 10:30 Wort-Gottes-Feier (Steffen Willinger)
Ur 10:30 Faschings-Familiengottesdienst (Simone Sommer)

Kollekten-Erlöse Weltmissionstag
Adveniat   Afrik. Mission Sternsinger      d. Kinder

Ansbach   493,25 €       25,50 €     821,20 €       38,52 €
Birkenfeld 1170,80 €     113,60 €   2532,00 €       56,00 €
Karbach     52,90 €       34,10 €   1615,00 €       33,60 €
Roden   725,35 €       31,40 €                  805,40 €       26,47 €
Urspringen   998,15 €     202,36 €   2664,55 €       48,78 €

Ihnen allen ein herzliches „Vergelts Gott“ für Ihre Spenden!

Ur Am Samstag, 01.02.2025 wird ab 9:00 Uhr der Christbaum und die Krippe in der Kirche 
abgebaut. Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen!

Geänderte Büro-Zeiten im Pfarrbüro Urspringen
Im Rahmen der Umstrukturierung des Bistums und der Errichtung der „Pastoralen Räume“ sollen künftig Aufgaben 
im gemeinsamen Verwaltungsbüro (bei uns in Marktheidenfeld) gebündelt werden. Für Urspringen ist das ab 1. 
Februar der Fall, deshalb müssen wir unsere Öffnungszeiten anpassen. Ab 1. Februar 2025 ist das Pfarrbüro 
Urspringen nur am Mittwoch von 9.00 - 11.00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

PG Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 
in unseren Pfarrbüros werden viele personenbezogene Daten (auch zu Ihrer Person) gespeichert 
und verarbeitet. Ausführliche Informationen zum Datenschutz für Gemeindemitglieder sind 
transparent auf unserer Homepage veröffentlicht und können hier jederzeit nachgelesen werden. 
Zusätzlich schicken wir Ihnen ein ausführliches Informationsschreiben auch gerne postalisch zu. 
Bitte sprechen Sie hierzu unsere Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro an.

Seelsorgeteam: Pfr. Stefan Redelberger und Past.Ref. Christiane Hetterich
 

Kath. Pfarramt Maria vom Berge Karmel / Kath. Pfarramt St. Vitus - Kirchstr. 5 - 97857 Urspringen
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Donnerstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Pfarrersprechstunde nach Vereinbarung Tel: 09396/380 Fax 09396/2257,
E-mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de
 

Kath. Pfarramt St. Valentin - Herrngasse 3 - 97834 Birkenfeld
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Donnerstag 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Tel: 09398/265, E-Mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.mariapatroninvonfranken.de

Sozialstation St. Elisabeth Marktheidenfeld Tel: 09391/2700

Für Seelsorge-Notfälle steht Ihnen die Rufnummer 09391/987259 zur Verfügung. Wenn Sie bei dringenden Fällen in unseren 
Pfarrbüros niemanden erreichen können, können Sie über diese Telefonnummer eine Seelsorgerin bzw. einen Seelsorger aus 
dem Pastoralen Raum Marktheidenfeld erreichen, die/der Ihnen behilflich ist. 

Seelsorge für Kranke
Wenn Sie wegen Alter und Krankheit nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche kommen können, bringen wir Ihnen 
gerne einmal im Monat die Krankenkommunion ins Haus. Auch das eigentliche Sakrament für die Kranken, die 
Krankensalbung, können Sie gerne empfangen. Bitte melden Sie sich oder Ihre Angehörigen in einem der Pfarrbüros.  


